
 

 

THYSSENKRUPP GESCHÄFTSBERICHT 2024 / 2025 

2 Zusammengefasster Lagebericht | Corporate Governance 

204 

Corporate Governance 

Erklärung zur Unternehmensführung 

Corporate Governance steht bei thyssenkrupp für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung 

ausgerichtete Unternehmensführung und -überwachung. Für uns betrifft gute Corporate Governance sämtliche 

Bereiche des thyssenkrupp Konzerns. Dabei werden sowohl nationale Regelungen wie die Empfehlungen der „Regie-

rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ eingehalten als auch weitere gängige Standards mitbe-

rücksichtigt. Die Erklärung zur Unternehmensführung nach §§ 289 f Abs. 1 Satz 2 und 315 d HGB ist das zentrale 

Instrument der Corporate Governance Berichterstattung. Vorstand und Aufsichtsrat geben die Erklärung zur Unter-

nehmensführung gemeinsam ab und sind jeweils für die sie betreffenden Berichtsteile zuständig.  

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG 
  www.thyssenkrupp.com > Unternehmen > Management > Corporate Governance 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der thyssenkrupp AG haben gemäß § 161 Abs. 1 AktG folgende Erklärung abgegeben, die 

am 1. Oktober 2025 auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde: 

Erklärung des Vorstands und Aufsichtsrats 

der thyssenkrupp AG 

zu den Empfehlungen der 

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ 

gem. § 161 AktG 

1. Die thyssenkrupp AG entspricht sämtlichen Empfehlungen der vom Bundesministerium der Justiz im amtli-

chen Teil des Bundesanzeigers am 27. Juni 2022 bekannt gemachten Fassung des Deutschen Corporate 

Governance Kodex vom 28. April 2022 und wird diesen auch künftig entsprechen. 

 

2. Ferner hat die thyssenkrupp AG seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 1. Oktober 2024 sämt-

lichen Empfehlungen entsprochen.  

Duisburg/Essen, 1. Oktober 2025 

Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand 

– Russwurm – – López – 

Die in den vergangenen fünf Jahren abgegebenen Entsprechenserklärungen sind auf unserer Website dauerhaft 

zugänglich. 
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Vergütungssystem und Bezüge der Vorstandsmitglieder 
Das für das Geschäftsjahr 2024 / 2025 geltende Vorstandsvergütungssystem, das die Hauptversammlung am 

31. Januar 2025 mit einer Mehrheit von 96,26 % des vertretenen Grundkapitals gebilligt hat, sowie die Vergütungs-

berichte gemäß § 162 AktG für das Geschäftsjahr 2024 / 2025 und die letzten Geschäftsjahre einschließlich des 

jeweils zugehörigen Vermerks des Abschlussprüfers und der letzten Beschlüsse der Hauptversammlung zum Vergü-

tungssystem und zum Vergütungsbericht sind auf unserer Website verfügbar. Dort finden Sie ebenfalls das für das 

Geschäftsjahr 2025 / 2026 geltende Vorstandsvergütungssystem. 

Wesentliche Unternehmensführungsgrundsätze und -praktiken 
thyssenkrupp Code of Conduct / Verhaltenskodex 

Während das Leitbild des Konzerns Auskunft über unsere Ziele und Ansprüche gibt, enthält der thyssenkrupp Code 

of Conduct / Verhaltenskodex die konkreten Prinzipien und Grundregeln unseres Verhaltens gegenüber Geschäfts-

partnern und der Öffentlichkeit. Wir sind fest davon überzeugt, dass Verantwortung, Respekt und die Einhaltung von 

Regeln und Gesetzen die Grundpfeiler eines jeden Miteinanders darstellen. Wir stellen an uns selbst die höchsten 

Ansprüche – darauf können unsere Geschäftspartner weltweit vertrauen –, fordern dies umgekehrt aber ebenso ein. 

Mit unserem Verhaltenskodex geben wir allen Beschäftigten unseres Unternehmens einen Orientierungsrahmen. Er 

gilt weltweit an allen unseren Standorten und dient als Fundament insbesondere bei folgenden Themen: Einhaltung 

von Recht und Gesetz, Vermeidung von Interessenskonflikten, Verbot von Korruption und Bestechung, fairer Wettbe-

werb, Geldwäscheprävention, Außenwirtschaftsrecht, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung, Menschen- und 

Arbeitnehmerrechte, Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern, Arbeits- und Gesundheitsschutz, nachhaltiger 

Umwelt- und Klimaschutz, Spenden, Politische Interessensvertretung, Auftreten und Kommunikation in der Öffent-

lichkeit, Berichterstattung, vertrauliche Unternehmensinformationen / Insiderinformationen, Datenschutz und Infor-

mationssicherheit sowie Schutz des Unternehmenseigentums. 

Zudem hat thyssenkrupp den Global Compact der Vereinten Nationen, den Verhaltenskodex des Bundesverbands 

Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME) und die Charta der Vielfalt unterzeichnet.  

All diese Grundsätze setzen wir mithilfe der bestehenden Programme und Managementsysteme sowie der nichtfi-

nanziellen Ziele um. thyssenkrupp verfolgt zudem die Strategie, in den einzelnen Unternehmensbereichen nachhaltig 

und verantwortungsvoll zu wirtschaften. Über unsere umfassende Nachhaltigkeitsagenda informieren wir ausführlich 

im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die in den Geschäftsbericht integriert ist, sowie auf unserer Web-

site.    www.thyssenkrupp.com > Unternehmen > Nachhaltigkeit > Nachhaltigkeitsstrategie & -ziele 

Integrierter Governance-, Risiko- und Compliance Ansatz 

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Risiken ist Teil der Corporate Governance von thyssenkrupp, denn für 

eine professionelle Unternehmensführung ist ein kontinuierliches und systematisches Management der unternehme-

rischen Risiken, aber auch der Chancen, von grundlegender Bedeutung. Dem konzernweiten Risikomanagement 

liegt ein integriertes Governance-, Risiko- und Compliance-Modell (GRC-Modell) zugrunde, das in der für alle Unter-

nehmen des thyssenkrupp-Konzerns gültigen GRC-Policy verankert ist.  

Der organisatorische Rahmen des integrierten GRC-Modells ist bei thyssenkrupp das Three-Lines-Modell (Modell der 

3 Linien). Es veranschaulicht, auf welcher Ebene (Linie) welche Verantwortlichkeiten für das Risikomanagement im 

weiteren Sinne im Konzern liegen. Es hilft Organisationen, Strukturen und Prozesse zu identifizieren, die eine starke 

Governance und ein starkes Risikomanagement ermöglichen.  
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In der ersten Linie (First Line) werden die Tätigkeiten, einschließlich des Managements von Risiken und der Einsatz 

von Ressourcen unter Berücksichtigung externer und interner Vorgaben verantwortet. Risiken sollen dort verhindert 

bzw. erfasst und reduziert werden, wo sie entstehen können, das heißt auf operativer Ebene in den Geschäften. Dies 

geschieht, indem die Risiko- und Kontrollverantwortlichen vor Ort konkrete Maßnahmen des Risikomanagements und 

der Compliance ergreifen und die Vorgaben des internen Kontrollsystems umsetzen. Alle Mitarbeiter in der First Line 

sind dazu aufgefordert, bewusst und eigenverantwortlich mit Risiken im Rahmen ihrer Zuständigkeiten sowie unter 

Einhaltung der Gesetze und der von thyssenkrupp vorgegebenen internen verbindlichen Regelungen umzugehen und 

somit Risiken angemessen zu steuern. Die Leitung der Segmente steht im ständigen Dialog mit dem Vorstand der 

thyssenkrupp AG über geplante, tatsächliche und erwartete Ergebnisse im Zusammenhang mit den Zielen der Orga-

nisation sowie über Risiken. 

Die zweite Linie (Second Line) gestaltet die konkrete Governance für den thyssenkrupp Konzern und legt entspre-

chende Mindestvorgaben für Systeme und Prozesse für die Anwendung in der First Line fest. Sie setzt den Rahmen 

für die Zusammenarbeit bei thyssenkrupp und formuliert konzernweit gültige Vorgaben für die Ausgestaltung des 

internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und der Compliance, etwa in Form verbindlicher interner 

Regelwerke. Die konkrete Ausgestaltung der Governance erfolgt risikoorientiert und liegt im Ermessen des Vorstands. 

Die Verantwortung des Managements für das Erreichen der Organisationsziele umfasst sowohl die Ausgestaltung der 

Rollen der ersten als auch der zweiten Linie.  

Durch eine enge Verzahnung von internem Kontrollsystem, Risikomanagementsystem und Compliance soll ein mög-

lichst hoher Wirkungsgrad im Hinblick auf die Vermeidung und das Management von Risiken gewährleistet werden. 

Wesentliche Merkmale unseres Risikomanagement- und internen Kontrollsystems können Sie dem Kapitel „Chancen- 

und Risikobericht“ entnehmen. 

Compliance als Gesamtheit der konzernweiten Maßnahmen zur Einhaltung von Recht, Gesetz und verbindlichen 

internen Regelwerken ist bei thyssenkrupp eine wichtige Leitungs- und Überwachungsaufgabe. Eine besondere 

Verantwortung übernehmen unsere Führungskräfte, die eine unternehmerische Compliance-Verantwortung tragen. 

Der Beschluss des Vorstands zur unternehmerischen Compliance-Verantwortung (zuletzt aktualisiert am 23. Mai 

2025) sieht insbesondere vor, dass alle Führungskräfte bei thyssenkrupp die Pflicht und die Verantwortung haben, in 

MODELL DER 3 L INIEN

Stellt Einhaltung der externen 
und internen Vorgaben sicher

Führt unabhängige 
Prüfungen durch

Aufsichtsrat / Prüfungsausschuss

Management

Stellt Vorgaben zur Verfügung und 
unterstützt 1. Linie bei Umsetzung

A
bschlussprüfung

Operative Einheiten, bei denen 
die Risiken liegen und die sie 
managen 

(Umsetzung)

  Management Kontrollen

  Interne Kontrollen

1. Linie

Funktionen, die die Risiken 
 überwachen und aktiv zur Risiko-
steuerung beitragen 

(Governance)

   Controlling, Accounting & Risk

  Legal & Compliance 
(inkl. Compliance Investigations)

   Andere Funktionen

2. Linie

Funktionen, die eine unabhängige 
Über wachung sicherstellen

(Prüfung)

  Internal  Auditing

3. Linie

Revision

Vorstand / Segmentvorstände
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ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich für die Einhaltung von Recht und Gesetz sowie der unternehmensinternen 

Richtlinien zu sorgen und auf die Sicherstellung von Compliance hinzuwirken (Vorbildfunktion, Compliance als wesent-

liche Leitungsaufgabe). Aufgedeckte Verstöße gegen Gesetze oder interne verbindliche Regelungen, insbesondere in 

Bezug auf unsere Compliance-Kernthemen Kartellrecht, Antikorruption, Data Compliance, Geldwäscheprävention 

und Außenwirtschaftsrecht, werden umgehend abgestellt. Um gleichartige zukünftige Verstöße zu vermeiden, wer-

den unverzüglich geeignete risikominimierende Abhilfemaßnahmen angewendet. Unsere „Null Toleranz“-Leitlinie 

fordert, dass bei nachgewiesenen Verstößen, sofern erforderlich, konsequent Sanktionen gegen die Betroffenen 

verhängt werden. Gleichzeitig bringt das Compliance-Commitment aber auch unsere positive Grundhaltung zu Com-

pliance zum Ausdruck: Wir halten uns aus Überzeugung an die Regeln. 

Der Group General Counsel und zugleich Chief Compliance Officer, der das Compliance-Programm verantwortet, 

berichtet an den Vorstandsvorsitzenden (CEO) der thyssenkrupp AG. 

Mehr über Compliance bei thyssenkrupp erfahren Sie im zusammengefassten Lagebericht, Kapitel „Compli-

ance“ sowie im Nachhaltigkeitsbericht, Kapitel „ESRS G1 Unternehmensführung“. 

Als dritte Linie (Third Line) überwacht die Konzernfunktion Internal Auditing durch unabhängige Prüfungen die Ord-

nungsmäßigkeit, Sicherheit, Angemessenheit und Wirksamkeit der implementierten Prozesse, der internen Kontrol-

len und des Risikomanagements. Sie unterstützt die Unternehmensleitung und das Management bei der Wahrneh-

mung ihrer Überwachungsfunktion und berichtet direkt und unabhängig an den Vorstand der thyssenkrupp AG sowie 

bei Bedarf an den Aufsichtsrat. Die Unabhängigkeit von Internal Auditing gewährleistet, dass die Funktion in ihrer 

Planung und bei der Durchführung ihrer Arbeit frei von Behinderungen und Voreingenommenheit ist sowie ungehin-

derten Zugang zu den erforderlichen Personen, Ressourcen und Informationen hat. Die Leiterin der Funktion Internal 

Auditing berichtet halbjährlich bzw. bei Bedarf über die Revisionsfunktion im Prüfungsausschuss. Internal Auditing 

selbst wird alle fünf Jahre einer externen Qualitätsprüfung (Quality Assessment) unterzogen; das jüngste Quality 

Assessment wurde im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 / 2025 erfolgreich abgeschlossen. 

Ergänzt wird das Modell der drei Linien in Bezug auf die Rechnungslegung durch die Tätigkeit des externen Ab-

schlussprüfers. 

Mit dem integrierten Governance-, Risiko- und Compliance-Ansatz hat der Vorstand einen Steuerungsrahmen für 

thyssenkrupp geschaffen und implementiert, der auf ein angemessenes und wirksames internes Kontroll- und Risi-

komanagement abzielt. Die im Rahmen dieses Ansatzes umgesetzten Maßnahmen zielen ebenfalls auf die Ange-

messenheit und Wirksamkeit des internen Kontroll- und Risikomanagements ab und werden beispielsweise im 

Chancen- und Risikobericht näher erläutert. Im Rahmen der Verankerung des Modells der drei Linien und der gesetz-

lichen Rahmenbedingungen, etwa im Risikomanagementsystem, finden zugleich unabhängige Überwachungen und 

Prüfungen statt, insbesondere durch die Prüfungen der Konzernfunktion Internal Auditing und deren Berichterstat-

tung an den Vorstand und den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats sowie durch sonstige externe Prüfungen. Im 

Rahmen der ständigen Fortentwicklung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems werden Verbesse-

rungspotentiale aufgegriffen und umgesetzt sowie neue Verbesserungspotentiale fortlaufend identifiziert und aufge-

griffen.1) 

Aus der Befassung mit dem internen Kontroll- und Risikomanagement sowie der Berichterstattung von Internal 

Auditing sind dem Vorstand keine Umstände bekannt, die insgesamt gegen die Angemessenheit und Wirksamkeit 

dieser Systeme sprechen.1) 

  

 
1) Bei den Angaben in diesem Absatz handelt es sich um sogenannte lageberichtsfremde Angaben im Sinne der Erläuterungen in den Vorbemer-

kungen zu diesem Lagebericht. 
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Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der 
Zusammensetzung und Arbeitsweise ihrer Ausschüsse 
Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstands 

Der Vorstand leitet das Unternehmen innerhalb der von ihm beschlossenen Organisationsstruktur in eigener Verant-

wortung im Unternehmensinteresse, das heißt unter Berücksichtigung der Belange der Aktionäre, der Arbeitnehmer 

und der sonstigen dem Unternehmen verbundenen Gruppen, mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Er sorgt für 

die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der verbindlichen unternehmensinternen Regelwerke und wirkt 

darauf hin, dass die Unternehmen im thyssenkrupp Konzern diese beachten. Wesentliche Geschäftsvorgänge bedür-

fen der Zustimmung des Aufsichtsrats; sie sind in § 7 Abs. 1 der Satzung und Anlage 2 der Geschäftsordnung für 

den Vorstand aufgeführt. 

Der Vorstand der thyssenkrupp AG muss aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen. Als Altersgrenze für die Vor-

standsmitglieder wurde das Erreichen der für das jeweilige Vorstandsmitglied einschlägigen Regelaltersgrenze in der 

gesetzlichen Rentenversicherung (oder ersatzweise in einer auf das Vorstandsmitglied anwendbaren berufsständi-

schen Versorgungsordnung) festgelegt. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die 

gesamte Geschäftsführung; sie entscheiden über wesentliche Leitungsmaßnahmen wie die Unternehmensstrategie 

und die Unternehmensplanung. Dem Vorstandsvorsitzenden obliegt die Koordination aller Ressorts des Vorstands 

und die Federführung in der Kommunikation mit dem Aufsichtsrat; zudem repräsentiert er den Vorstand. Weiterfüh-

rende Informationen über die einzelnen Mitglieder des Vorstands und ihre Aufgabenbereiche (Ressorts) finden sich 

auf unserer Website. Der Vorstand hat keine Ausschüsse gebildet. Er wird regelmäßig von den Verantwortlichen der 

Segmente und den Leitern der Konzernfunktionen beraten.    www.thyssenkrupp.com > Unternehmen > 

Management > Vorstand 

Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrats  

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. Er bestimmt die Anzahl der 

Mitglieder des Vorstands über die Mindestzahl hinaus, bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands und legt 

deren Ressorts fest. Er regelt auch die Vergütung der Vorstandsmitglieder. Einzelheiten zur Vorstandsvergütung 

finden sich im Vergütungsbericht. Der Aufsichtsrat prüft den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernab-

schluss nebst dem zusammengefassten Lagebericht der thyssenkrupp AG, stellt den Jahresabschluss fest und billigt 

den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht. Er prüft den Vorschlag über die Verwendung des 

Bilanzgewinns und legt ihn zusammen mit dem Vorstand der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vor. Der 

Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung auf Basis der begründeten Empfehlung des Prüfungsausschusses den 

Abschlussprüfer zur Wahl vor. Nach entsprechender Beschlussfassung der Hauptversammlung erteilt der Prüfungs-

ausschuss dem Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag und überwacht die Abschlussprüfung einschließlich der Un-

abhängigkeit, Qualifikation, Rotation und Effizienz des Abschlussprüfers. Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Auf-

sichtsrats im Geschäftsjahr 2024 / 2025 sind dem Bericht des Aufsichtsrats zu entnehmen.   

  www.thyssenkrupp.com > Unternehmen > Management > Aufsichtsrat 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt. Nachdem die in § 14 der 

Satzung der Gesellschaft geregelte Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zuletzt durch die Hauptversammlung 2014 

angepasst wurde und damit seit dem Geschäftsjahr 2013 / 2014 unverändert zur Anwendung kam, hat die Haupt-

versammlung am 2. Februar 2024 ein in Teilaspekten angepasste Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder mit einer 

Mehrheit von 99,66 % des vertretenen Kapitals verabschiedet. Die auf die einzelnen Mitglieder entfallende Vergütung 

ist im Vergütungsbericht dargestellt.  

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der thyssenkrupp AG ist gesetzlich vorgegeben und im Einzelnen in § 9 der 

Satzung geregelt. Gemäß dem deutschen Mitbestimmungsgesetz setzt er sich paritätisch aus zehn Vertretern der 

Aktionäre und zehn Vertretern der Arbeitnehmer zusammen. Der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 

steht ein in der Satzung geregeltes Entsendungsrecht zu.  
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Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wird nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 MitbestG aus der Mitte des Aufsichtsrats 

gewählt. Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden ist die Koordination der Arbeit des Aufsichtsrats und die Leitung der 

Aufsichtsratssitzungen. Erklärungen des Aufsichtsrats gegenüber der Öffentlichkeit werden vom Aufsichtsratsvorsit-

zenden abgegeben. Bei thyssenkrupp muss mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf dem 

Gebiet der Rechnungslegung und ein weiteres Mitglied über Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung 

verfügen. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats unterliegen einer gesetzlichen Verschwiegenheitsverpflichtung. Weiterfüh-

rende Informationen über die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner sechs Ausschüsse finden sich auf 

unserer Website. 

Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat insgesamt sechs Ausschüsse gebildet. Diese sind bis auf den Nominierungsausschuss paritä-

tisch zu besetzen. Dem nach § 27 Abs. 3 MitbestG zu bildenden Vermittlungsausschuss müssen der Aufsichtsrats-

vorsitzende, sein Stellvertreter und je ein von den Vertretern der Aktionäre und der Arbeitnehmer zu wählendes Mit-

glied angehören. Entsprechend der Empfehlung des DCGK ist der Vorsitz des Aufsichtsrats und des Prüfungsaus-

schusses nicht identisch besetzt.    www.thyssenkrupp.com > Unternehmen > Management > Aufsichtsrat > 

Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Dem Präsidium und dem Personalausschuss gehören dieselben vier Mitglieder an, namentlich Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. 

E. h. Siegfried Russwurm (jeweils Vorsitzender), Dr. Bernhard Günther, Jürgen Kerner und Tekin Nasikkol. Der Perso-

nalausschuss befasst sich im Rahmen seiner Tätigkeit unter anderem mit der Nachfolgeplanung, die auch vom 

Aufsichtsratsvorsitzenden mit dem Vorstand behandelt wird. Auf diese Weise sorgt der Aufsichtsrat gemeinsam mit 

dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung. Der Vermittlungsausschuss besteht aus vier Mitgliedern (Prof. 

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Siegfried Russwurm [Vorsitzender], Dr. Bernhard Günther, Jürgen Kerner und Tekin Nasikkol). 

Dem Prüfungsausschuss gehören sechs Mitglieder an (Dr. Verena Volpert [Vorsitzende], Dr. Wolfgang Colberg, Dr. 

Bernhard Günther, Tanja Jacquemin, Tekin Nasikkol und Ulrich Wilsberg), dem Strategie-, Finanz- und Investitions-

ausschuss acht Mitglieder (Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Siegfried Russwurm [Vorsitzender], Stefan E. Buchner, Prof. 

Dr. Dr. h.c. Ursula Gather, Daniela Jansen, Jürgen Kerner, Thorsten Koch, Dr. Ingo Luge und Tekin Nasikkol). Der 

Nominierungsausschuss besteht aus bis zu fünf Aktionärsvertretern (Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Siegfried Russwurm 

[Vorsitzender], Birgit A. Behrendt, Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Gather, Dr. Bernhard Günther und Dr. Ingo Luge), die 

ausschließlich von den Aktionärsvertretern im Aufsichtsrat gewählt werden. Fragen der Nachhaltigkeit sind integraler 

Bestandteil der Arbeit des Aufsichtsrats und seiner jeweiligen Ausschüsse. Einzelheiten zu den Aufgaben finden sich 

in den vom Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsordnungen für die Ausschüsse. Diese sowie ihre aktuellen Mitglieder 

sind auf unserer Website veröffentlicht. 

Die Vorsitzenden der Ausschüsse berichten regelmäßig in den Aufsichtsratssitzungen über die Sitzungen der Aus-

schüsse und deren Tätigkeiten. Diese umfassen überwiegend die Vorbereitung bestimmter Themen für die Behand-

lung und Beschlussfassung im Gesamtaufsichtsrat, soweit der Aufsichtsrat den Ausschüssen die Aufgaben nicht 

abschließend übertragen hat. Vorbereitende und abschließende Aufgaben sind in den Geschäftsordnungen der 

Ausschüsse geregelt. Einzelheiten zu den Tätigkeiten der Ausschüsse und deren Arbeitsweise im Berichtsjahr sind 

im Bericht des Aufsichtsrats enthalten. 

Der Aufsichtsrat beurteilt regelmäßig, wie wirksam er selbst als Gesamtgremium und seine Ausschüsse ihre Aufga-

ben erfüllen. Gegenstand der Beurteilung sind neben den vom Aufsichtsrat festzulegenden qualitativen Kriterien 

insbesondere die Verfahrensabläufe im Aufsichtsrat und der Informationsfluss zwischen den Ausschüssen und dem 

Plenum sowie die rechtzeitige und inhaltlich ausreichende Informationsversorgung des Aufsichtsrats und seiner 

Ausschüsse. Die jüngste Selbstbeurteilung hat 2020 stattgefunden; als Follow-up wurde 2023 abermals mit externer, 

unabhängiger Unterstützung eine Selbstbeurteilung durchgeführt und ist erneut für 2026 geplant. 
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Vermeidung von Interessenkonflikten 

Zwischen den Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden im Berichtsjahr keine Berater- oder sonstigen 

Dienstleistungs- und Werkverträge. Interessenkonflikte von Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Auf-

sichtsrat unverzüglich offenzulegen wären, gab es nicht. Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen, die von den Vorstands- und den 

Aufsichtsratsmitgliedern wahrgenommen werden, sind im Kapiteln „Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts-

rats“ aufgeführt. Die Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen sind im Anhang zum Abschluss 

des thyssenkrupp-Konzerns unter Nr. 23 dargestellt. 

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte  

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie zu ihnen in enger Beziehung stehende Personen sind 

verpflichtet, Geschäfte in Aktien und Schuldtiteln der thyssenkrupp AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstru-

menten offenzulegen, wenn der Wert der Geschäfte innerhalb eines Kalenderjahres die Summe von 20.000 € er-

reicht oder übersteigt. Die im Geschäftsjahr 2024 / 2025 gemeldeten bisher getätigten Geschäfte wurden auf der 

Website veröffentlicht und sind dort einsehbar. Der Gesamtbesitz der von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 

gehaltenen Aktien der thyssenkrupp AG betrug zum 30. September 2025 weniger als 1 % der von der Gesellschaft 

ausgegebenen Aktien. 

Aktionäre und Hauptversammlung 
Die Aktionäre der thyssenkrupp AG nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung der Gesellschaft wahr. Der Vor-

stand ist gemäß § 17 Abs. 6 der Satzung ermächtigt, vorzusehen, dass Hauptversammlungen ohne physische Prä-

senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten werden (virtuelle Haupt-

versammlung). Die auf der Hauptversammlung am 3. Februar 2023 beschlossene Ermächtigung galt für zwei Jahre 

nach Eintragung der entsprechenden Satzungsregelung in das Handelsregister und damit bis zur geplanten ordentli-

chen Hauptversammlung 2025, die am 31. Januar 2025 stattfand. Die Hauptversammlung hat erneut die vorge-

nannte Ermächtigung und Satzungsänderung beschlossen, die bis zur geplanten ordentlichen Hauptversammlung 

2027 die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung ermöglicht. Der Vorstand trifft seine Entscheidung über 

die Durchführung einer Hauptversammlung als Präsenzversammlung oder im virtuellen Format stets nach pflichtge-

mäßem Ermessen anhand aller relevanten sachlichen Kriterien für die jeweilige Hauptversammlung erneut. Sofern 

der Vorstand zukünftig von der vorgeschlagenen Ermächtigung Gebrauch macht und sich für die Abhaltung einer 

Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung entscheidet, kommt der Wahrung der Aktionärsrechte eine 

zentrale Rolle für deren Ausgestaltung und Durchführung zu. Die außerordentliche Hauptversammlung am 8. August 

2025, in der mit einer Mehrheit von 99,96 % dem Abspaltungs- und Übernahmevertrag zwischen der thyssen-

krupp AG und der thyssenkrupp Projekt 2 GmbH (heute: TKMS AG & Co. KGaA) und damit der Abspaltung einer 

Minderheitsbeteiligung an dem Segment Marine Systems zugestimmt wurde, wurde als virtuelle Hauptversammlung 

durchgeführt. Es ist geplant, die ordentliche Hauptversammlung am 30. Januar 2026 in Präsenz durchzuführen. 

  www.thyssenkrupp.com > Investoren > Hauptversammlung 

In der ordentlichen Hauptversammlung beschließen die Aktionäre regelmäßig über die Verwendung des Bilanzge-

winns, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers sowie über die Billigung des 

Vergütungsberichts. Grundsätzlich können Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selbst oder 

durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

ausüben. Ferner haben sie die Möglichkeit, ihre Stimmen online im Internet oder per elektronischer Briefwahl abzu-

geben. Auf der Website der Gesellschaft kann jedermann die Hauptversammlung – auch und insbesondere im Falle 

einer Präsenz-Hauptversammlung – in voller Länge live verfolgen. Dort stehen den Aktionären frühzeitig auch alle 

rechtlich erforderlichen Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung zur Verfügung, wie z.B. auch im Vor-

feld und zur Vorbereitung der außerordentlichen Hauptversammlung. Auf der Website haben Aktionäre darüber 

hinaus auch unterjährig Zugang zu einer Vielzahl von Informationen über ihr Unternehmen.  
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Der Vorsitzende des Aufsichtsrats führt einmal im Jahr in einem strukturierten Governance-Dialog Gespräche mit 

institutionellen Investoren über Themen, die den Aufsichtsrat und dessen Arbeit betreffen. Die Präsentation, die für 

diesen Zweck erstellt wird, kann als ein Element der vielfältigen Informationen über Nachhaltigkeitsaspekte (soge-

nannte ESG-Informationen: ESG = Environment, Social, Governance) für den Kapitalmarkt ebenfalls auf der Website 

heruntergeladen werden. Darüber hinaus steht der Vorsitzende des Aufsichtsrats Investoren fallweise oder bei be-

sonderem Anlass für Gespräche zur Verfügung.    www.thyssenkrupp.com > Investoren > esg-informationen-

fuer-den-kapitalmarkt 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
thyssenkrupp stellt den Abschluss des thyssenkrupp-Konzerns und die Zwischenberichte nach den International 

Financial Reporting Standards (IFRS) auf, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind. Der für die Dividen-

denzahlung maßgebliche Einzelabschluss der thyssenkrupp AG wird hingegen nach den Vorschriften des Handelsge-

setzbuchs (HGB) erstellt. 

Der Abschlussprüfer wird entsprechend den gesetzlichen Regeln von der Hauptversammlung für jeweils ein Ge-

schäftsjahr gewählt. Am 31. Januar 2025 wählte die Hauptversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrats die KPMG 

Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG), Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 

2024 / 2025, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von Zwischenberichten für das Geschäftsjahr 2024 / 2025 

und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von Zwischenberichten für das Geschäftsjahr 2025 / 2026, die vor der 

ordentlichen Hauptversammlung 2026 erstellt werden. KPMG wurde zudem auf Vorschlag des Aufsichtsrats in der 

außerordentlichen Hauptversammlung am 8. August 2025 zum Prüfer für die im Rahmen der Abspaltung einer 

Minderheitsbeteiligung an dem Segment Marine Systems nach dem Umwandlungsgesetz erforderliche Schlussbilanz 

der thyssenkrupp AG zum 31. Dezember 2024 gewählt. 

KPMG ist seit dem Geschäftsjahr 2022 / 2023 Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der thyssenkrupp AG. 

Die Bestellung erfolgte 2022 nach einer entsprechenden externen Ausschreibung. Die unterzeichnenden Wirt-

schaftsprüfer für den Einzelabschluss der thyssenkrupp AG und den Abschluss des thyssenkrupp Konzerns sind 

seither und zum 30. September 2025 Marc Ufer als Linksunterzeichner sowie Dr. Markus Zeimes als verantwortlicher 

Wirtschaftsprüfer und Rechtsunterzeichner. Die gesetzlichen Vorgaben und Rotationsverpflichtungen werden erfüllt. 

Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
Für den Aufsichtsrat der thyssenkrupp AG gilt gesetzlich, dass sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen 

und zu mindestens 30 % aus Männern zusammensetzen muss. Die gesetzlich vorgegebene und die vom Aufsichtsrat 

festgelegte Mindesthöhe des Frauenanteils von 30 % ist seit dem Geschäftsjahr 2019 / 2020 überschritten worden. 

Zum 30. September 2025 gehörten dem Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite und auf Arbeitnehmerseite jeweils vier 

weibliche Mitglieder an; daraus ergibt sich ein Frauenanteil von 40 %. 

Für den Frauenanteil im Vorstand der thyssenkrupp AG hat der Aufsichtsrat im Mai 2022 eine Personenzahl von einer 

Frau und eine Zielgröße von 33 % festgelegt auf Basis einer Vorstandsgröße von drei Personen. Bei Erweiterung oder 

Verkleinerung des Vorstands innerhalb der festgelegten Zielerreichungsfrist bis zum 30. Juni 2027 gilt der prozen-

tuale Frauenanteil, der sich durch ein weibliches Vorstandsmitglied ergibt. 

Die Zielgröße für den Frauenanteil auf der ersten und der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands der 

thyssenkrupp AG hat der Vorstand im Juni 2022 für die erste Führungsebene mit 33 % (fünf Personen) und mit 30 % 

(vierzehn Personen) für die zweite Führungsebene sowie eine Zielerreichungsfrist bis jeweils zum 30. Juni 2027 

festgelegt. Zudem haben weitere mitbestimmte Gesellschaften im Konzern Zielgrößen für den Frauenanteil im Auf-

sichtsrat, in der Geschäftsleitung und in deren beiden nachfolgenden Führungsebenen sowie eine Frist für die Errei-

chung dieser Ziele beschlossen und beides entsprechend den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht. 
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Diversitätskonzept im Hinblick auf die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat 
der thyssenkrupp AG 
Als börsennotierte Gesellschaft hält sich die thyssenkrupp AG an die Vorgaben zur Vielfalt in Vorstand und Aufsichts-

rat wie insbesondere im Aktiengesetz, im DCGK und in den anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften dargelegt. 

Die dort beschriebenen unterschiedlichen Anforderungen an die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat 

sind auch im vom Aufsichtsrat beschlossenen Diversitätskonzept berücksichtigt. Das Konzept beinhaltet zudem die 

Ziele des Aufsichtsrats für dessen Zusammensetzung und das Kompetenzprofil des Gesamtaufsichtsrats. Hinsichtlich 

des Frauenanteils und der festgelegten Zielgröße verweisen wir auf den vorhergehenden Abschnitt. 

Vorstand 

Das Diversitätskonzept ist auf eine ausreichende Meinungs- und Kenntnisvielfalt im Vorstand ausgerichtet. Die Be-

wertung, Auswahl und Ernennung von Bewerbern folgt den Regeln und allgemein anerkannten Grundsätzen der 

Nichtdiskriminierung. Bei der Auswahl von Kandidaten für den Vorstand berücksichtigt der Aufsichtsrat darüber 

hinaus weitere Diversitätskriterien: die Persönlichkeit des Kandidaten, seine Sachkenntnis und Erfahrung, die Inter-

nationalität, den Bildungs- und Berufshintergrund sowie Alter und Geschlecht.  

Die Gewichtung der Diversitätskriterien richtet sich nach dem im Einzelfall zu besetzenden Vorstandsressort und den 

Aufgaben. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats berücksichtigt die genannten Kriterien bei der Auswahl von 

Kandidaten für den Vorstand. Das Diversitätskonzept für die Zusammensetzung des Vorstands ist im Berichtszeit-

raum erfüllt. Insbesondere verfügen die Vorstandsmitglieder über langjährige Erfahrung in den ihnen zugewiesenen 

Ressorts. 

Aufsichtsrat 

Das Diversitätskonzept für den Aufsichtsrat soll sicherstellen, dass dessen Mitglieder über die erforderlichen Kennt-

nisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen zu können.  

Für die Zielsetzung zum Frauenanteil im Aufsichtsrat befolgt die thyssenkrupp AG die gesetzlichen Vorgaben. Danach 

ist der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammenzusetzen. 

Daneben umfasst das Diversitätskonzept zwei weitere wesentliche Elemente: die Ziele des Aufsichtsrats für seine 

Zusammensetzung und das Kompetenzprofil für den Gesamtaufsichtsrat. Beide enthalten bereits Anforderungen an 

das Diversitätskonzept des Aufsichtsrats, beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildungs- und Berufshintergrund. 

Umgesetzt wird das Diversitätskonzept im Zuge der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats. Die Wahlvorschläge an die 

Hauptversammlung der thyssenkrupp AG müssen die gesetzlichen Vorgaben zur Besetzung des Aufsichtsrats mit 

Frauen und Männern erfüllen; sie sollen die selbstgesetzten Ziele berücksichtigen und gleichzeitig die Ausfüllung des 

Kompetenzprofils für das Gesamtgremium anstreben. Dies gilt auch für die Nachbestellung von Kandidaten in den 

Aufsichtsrat. Der Nominierungsausschuss berücksichtigt bei seiner Suche nach Kandidaten für den Aufsichtsrat auf 

Seiten der Aktionärsvertreter das Diversitätskonzept. 
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Nach dem DCGK ist der Aufsichtsrat so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder über die erforderlichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen zu können. Die 

vom Aufsichtsrat entsprechend den Anforderungen des DCGK beschlossenen Ziele hinsichtlich seiner Zusammenset-

zung sowie das Kompetenzprofil sind wie folgt: 

■ ausreichende Besetzung des Aufsichtsrats mit Mitgliedern mit besonderen internationalen Erfahrungen, insbeson-

dere in den Expansionsmärkten; 
■ industrielle Kompetenz / Sektorenkenntnis in Geschäftsfeldern von thyssenkrupp in globaler Perspektive, Unterneh-

mensführung, Führung mitbestimmter Unternehmen, Unternehmensentwicklung, -organisation und -strukturierung, 

Unternehmensstrategie und Management von Beteiligungsunternehmen (Portfoliomanagement) in globaler Per-

spektive, Personalführung, Personalentwicklung, Personalarbeit (Human Resources), Digitalisierung und IT, Nach-

haltigkeit, Finanzierung und Kapitalmarkt, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung, Recht, Compliance und 

Corporate Governance; 
■ Vermeidung wesentlicher und nicht nur vorübergehender (bereits bestehender oder künftig zu erwartender) Inte-

ressenkonflikte und angemessener Umgang mit sonstigen Interessenkonflikten; 
■ maximale Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder von drei Amtsperioden sowie eine Amtszeitaltersgrenze von 

75 Jahren (d.h. Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat mit Ablauf der Hauptversammlung nach Vollendung des 

75. Lebensjahres des Aufsichtsratsmitglieds);  
■ mindestens sechs Anteilseignervertreter sollen unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sein;  
■ folgende Kriterien zur Beurteilung der Unabhängigkeit der Anteilseignervertreter wurden festgelegt: 

– keine persönliche oder geschäftliche Beziehung zur thyssenkrupp AG oder deren Vorstand, die einen wesent-

lichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann; 

– das Aufsichtsratsmitglied selbst oder ein naher Familienangehöriger des Aufsichtsratsmitglieds war in den zwei 

Jahren vor Ernennung kein Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG, unterhält aktuell oder in dem Jahr bis 

zur Ernennung weder direkt oder als Gesellschafter noch in verantwortlicher Funktion eines konzernfremden Un-

ternehmens eine wesentliche geschäftliche Beziehung mit der thyssenkrupp AG oder einem von dieser abhängi-

gen Unternehmen (z.B. als Kunde, Lieferant, Kreditgeber oder Berater) oder hat eine solche unterhalten, ist kein 

naher Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds und gehört dem Aufsichtsrat nicht mehr als zwölf Jahre an; 
■ keine Wahrnehmung einer Organfunktion oder von Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern der 

thyssenkrupp AG und ihrer Konzernunternehmen und keine persönliche Beziehung zu einem wesentlichen Wett-

bewerber; 
■ dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Vorstandsmitglieder angehören; 
■ die Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Prüfungs- und des Personalausschusses sollen unabhängig von der Ge-

sellschaft und vom Vorstand sein; 
■ die maximale Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder soll nicht mehr als zwölf Jahre betragen (bis zum Ablauf der 

ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das elfte Amtsjahr des Aufsichtsratsmitglieds regulär 

entscheidet); 
■ der Aufsichtsrat setzt sich zu jeweils mindestens 30 % aus Frauen und Männern zusammen. 
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Die derzeitige Zusammensetzung des Aufsichtsrats entspricht den Zielsetzungen und dem Kompetenzprofil. Die Ziele 

des Aufsichtsrats für seine Zusammensetzung werden in den Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung berück-

sichtigt, gleichzeitig wird die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium angestrebt, zuletzt bei der 

Wahl von Dr. Verena Volpert in der Hauptversammlung 2024. Nach eigener Auffassung verfügt der Aufsichtsrat in 

seiner Zusammensetzung zum Zeitpunkt der Berichterstattung über die im Kompetenzprofil enthaltenen fachlichen 

und persönlichen Qualifikationen: 

STAND DER UMSETZUNG DES KOMPETENZPROFILS – ANTEILSEIGNERVERTRETER 

 Russwurm Behrendt Berard Buchner Colberg Gather Gifford Günther Luge Volpert

Zugehörigkeitsdauer 

Mitglied seit 2019 2020 2023 2021 2018 2018 2019 2020 2019 2020

Diversität 

Geburtsjahr 1963 1959 1953 1960 1959 1953 1965 1967 1957 1960

Geschlecht m w m m m w w m m w

Staatsangehörigkeit deutsch deutsch franzö-
sisch

deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch

deutsch deutsch

Ausbildungshintergrund Ingenieur Betriebswirtin Wirt-
schafts-
wissen-

schaftler

Wirtschafts-
ingenieur

Betriebswirt / 
Wirtschafts-
informatiker

Mathe-
matikerin / 

Betriebs-
wirtin

Bank-
betriebs-

wirtin

Diplom-
Volkswirt

Jurist Betriebs-
wirtin

Fachliche Kenntnis 

Unternehmensführung und 
-kontrolle1) X X X X X X X X X - 

Personal2) / HR X - - - X X - X X - 

Finanzierung und Kapitalmarkt - - - - X - X X - X 

Nachhaltigkeit X X - X - X X - X X 

Digitalisierung und IT X - X - X X X X - - 

Rechnungslegung und 
Wirtschaftsprüfung - - - - X - - X X X 

Recht, Compliance und 
Corporate Governance X X - - - X X - X - 

Kenntnisse der 
Geschäftsbereiche           

Steel Europe X - - X X X - - - - 

Materials Services - X X - X - X - X - 

Automotive Technology X X - X X - X - - - 

Marine Systems - - - - X - - - - - 

Decarbon Technologies X - - - - X - - X - 
           

1) Unternehmensführung und -kontrolle umfasst die Bereiche Unternehmensführung, Führung mitbestimmter Unternehmen, Unternehmensentwicklung, -organisation und 
-strukturierung, Unternehmensstrategie, Management von Beteiligungsunternehmen (Portfoliomanagement) sowie operative Exzellenz. 

2) Personal / HR umfasst die Bereiche Personalführung, Personalentwicklung und Personalarbeit (Human Resources). 
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STAND DER UMSETZUNG DES KOMPETENZPROFILS – ARBEITNEHMERVERTRETER 

 Hass Jacquemin Jansen Julius Kerner Koch

Goebel-

Krawinkel Nasikkol Wilsberg Zeidler

Zugehörigkeitsdauer  

Mitglied seit 2017 2016 2021 2022 2020 2022 2023 2020 2023 2023

Diversität  

Geburtsjahr 1965 1972 1977 1968 1969 1977 1987 1968 1964 1968

Geschlecht m w w m m m w m m w

Staatsangehörigkeit deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch deutsch

Ausbildungshintergrund 

Energie-
anlagen-

Elektroniker Betriebswirtin

Politik-
wissen-

schaftlerin Schlosser
Informations-

elektroniker 
Werkzeug-

mechaniker Juristin Betriebswirt

Kaufmann
im Groß-

und Außen-
handel

technische 
Zeichnerin 
Fachrich-
tung Ma-

schinenbau

Fachliche Kenntnis  

Unternehmensführung und 
-kontrolle1) X - - - X X - X - - 

Personal2) / HR X X - - X X X X X X 

Finanzierung und Kapitalmarkt - - - - X - - X - - 

Nachhaltigkeit X X X - X - X - - X 

Digitalisierung und IT X - X - - - - - - X 

Rechnungslegung und 
Wirtschaftsprüfung - X - X - - - - - - 

Recht, Compliance und 
Corporate Governance X - - - X - X X - X 

Kenntnisse der 
Geschäftsbereiche           

Steel Europe X - X - - - - X - X 

Materials Services X - - - - - - - X - 

Automotive Technology X - X X - X - - - - 

Marine Systems X - - - - - - - - - 

Decarbon Technologies X - X X - - - - - - 
  

1) Unternehmensführung und -kontrolle umfasst die Bereiche Unternehmensführung, Führung mitbestimmter Unternehmen, Unternehmensentwicklung, -organisation und 
-strukturierung, Unternehmensstrategie, Management von Beteiligungsunternehmen (Portfoliomanagement) sowie operative Exzellenz. 

2) Personal/HR umfasst die Bereiche Personalführung, Personalentwicklung und Personalarbeit (Human Resources). 

 

Nach Einschätzung der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat werden die festgelegten Unabhängigkeitskriterien von 

sämtlichen Anteilseignervertretern erfüllt, namentlich Birgit A. Behrendt, Dr. Patrick Berard, Stefan Erwin Buchner, 

Dr. Wolfgang Colberg, Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Gather, Angelika Gifford, Dr. Bernhard Günther, Dr. Ingo Luge, 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Siegfried Russwurm und Dr. Verena Volpert.  

Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit in Leitungsfunktionen im Finanzbereich börsennotierter Aktiengesellschaften 

und in Aufsichtsratsfunktionen von Kapitalgesellschaften sowie aufgrund ihrer Tätigkeit als Steuerberaterin ist insbe-

sondere Dr. Verena Volpert (Vorsitzende des Prüfungsausschusses) mit Sachverstand auf dem Gebiet der Ab-

schlussprüfung anzusehen. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als CFO und Finanzvorstand börsennotierter 

Unternehmen ist insbesondere Dr. Bernhard Günther als Mitglied des Prüfungsausschusses mit Sachverstand auf 

dem Gebiet der Rechnungslegung anzusehen. Der Sachverstand bezieht sich jeweils auch auf den in diesen Lagebe-

richt integrierten Nachhaltigkeitsbericht und dessen Prüfung. Die Aufsichtsratsmitglieder sind in ihrer Gesamtheit mit 

dem Sektor, in dem thyssenkrupp tätig ist, vertraut.  
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Übernahmerechtliche Angaben  

In diesem Kapitel sind die nach §§ 289a und 315a HGB geforderten übernahmerechtlichen Angaben zum 

30. September 2025 dargestellt. Tatbestände der §§ 289a und 315a HGB, die bei thyssenkrupp nicht erfüllt sind, 

werden nicht erwähnt. 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 
Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) der thyssenkrupp AG beträgt 1.593.681.256,96 € und ist in 622.531.741 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt gleiche Rechte und in der Hauptversammlung je 

eine Stimme.  

10 % der Stimmrechte überschreitende direkte Kapitalbeteiligungen 
Zum 30. September 2025 bestand laut einer freiwilligen Information vom September 2025 eine direkte Beteiligung 

der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen, an der thyssenkrupp AG in Höhe von rund 21 % der 

Stimmrechtsanteile. 

Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder, Satzungsänderungen 
Die Ernennung und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands der thyssenkrupp AG ergeben sich aus den §§ 84, 

85 AktG und § 31 MitbestG in Verbindung mit § 6 der Satzung. Die Änderung der Satzung wird von der Hauptver-

sammlung mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 

beschlossen; die §§ 179 ff. AktG sind anwendbar. Nach § 11 Abs. 9 der Satzung ist der Aufsichtsrat ermächtigt, 

Satzungsänderungen zu beschließen, die nur die Fassung betreffen. Zuletzt hat die Hauptversammlung am 

30. Januar 2025 § 17 Abs. 6 S. 1 der Satzung geändert und beschlossen, die Ermächtigung des Vorstands, Haupt-

versammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten (virtuelle Hauptver-

sammlung), auf zwei Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister zu begrenzen.   

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen 
Mit Beschluss der Hauptversammlung der thyssenkrupp AG vom 4. Februar 2022 wurde der Vorstand ermächtigt, 

bis zum 3. Februar 2027  

■ das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 300 Mio € durch die Ausgabe von bis zu 117.187.500 neuen, auf den 

Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder in Teilbeträgen mehrmals, auch 

gleichzeitig in verschiedenen Tranchen, zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären steht grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – ermächtigt, das Bezugsrecht der 

Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen und in definierten Grenzen auszuschließen, unter anderem bei Kapi-

talerhöhungen gegen Sacheinlagen und bei Barkapitalerhöhungen, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den 

Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet.  

Der anteilige Betrag der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegebe-

nen Aktien darf insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten. Auf diese Grenze wird angerechnet, wenn 

(i) unter Ausschluss des Bezugsrechts während der Laufzeit dieser Ermächtigung von anderen Ermächtigungen 

zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien Gebrauch gemacht wird oder (ii) Aktien zur Bedienung von aus an-

deren Ermächtigungen begebenen Rechten, die zum Bezug von Aktien berechtigen oder verpflichten, ausgegeben 

werden oder auszugeben sind. 

■ mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals, auch gleichzeitig in verschiedenen 

Tranchen, auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Ge-

nussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen sowie Kombinationen dieser Instrumente im Gesamtnennbe-

trag von bis zu 2 Mrd € mit oder ohne Laufzeitbeschränkung auszugeben und bei Options- und/oder Wandel-

schuldverschreibungen deren Inhabern oder Gläubigern Options- oder Wandlungsrechte bzw. Options- oder 

Wandlungspflichten für auf den Inhaber lautende Stückaktien der thyssenkrupp AG mit einem anteiligen Betrag 
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des Grundkapitals von insgesamt bis zu 250 Mio € nach näherer Maßgabe der Bedingungen dieser Schuldver-

schreibungen zu gewähren oder aufzulegen. Die Ausgabe kann gegen Bar- oder Sachleistungen erfolgen. Der 

Vorstand ist – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – ermächtigt, unter bestimmten Voraussetzungen und in definier-

ten Grenzen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, unter anderem bei Ausgabe gegen Sacheinlagen und 

bei Barzahlung, wenn der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen den ermittelten theoretischen Marktwert nicht 

wesentlich unterschreitet. 

Der anteilige Betrag der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aufgrund der 

Options- oder Wandlungsrechte bzw. Options- oder Wandlungspflichten auszugebenden Aktien darf insgesamt 10 % 

des Grundkapitals nicht überschreiten. Auf diese Grenze wird angerechnet, wenn (i) unter Ausschluss des Bezugs-

rechts während der Laufzeit dieser Ermächtigung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung 

von Aktien Gebrauch gemacht wird oder (ii) Aktien zur Bedienung von aus anderen Ermächtigungen begebenen 

Rechten, die zum Bezug von Aktien berechtigen oder verpflichten, ausgegeben werden oder auszugeben sind. 

■ das Grundkapital um bis zu 250 Mio € durch die Ausgabe von bis zu 97.656.250 auf den Inhaber lautende Stück-

aktien bedingt zu erhöhen (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder bei Ausübung eines 

Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags den Inhabern oder 

Gläubigern von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen 

sowie Kombinationen dieser Instrumente Stückaktien der thyssenkrupp AG zu gewähren, die bis zum 3. Februar 

2027 von der thyssenkrupp AG oder einem Konzernunternehmen ausgegeben werden.  

■ zu den in dem Ermächtigungsbeschluss ausdrücklich genannten sowie zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken 

eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder, falls dieser Wert niedriger ist, 

des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben und zu verwenden. 

Der Vorstand wurde ermächtigt, bei dem Erwerb eigener Aktien das Andienungsrecht und bei der Verwendung ei-

gener Aktien das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. Die Beschlussfassung umfasst 

auch die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten (Put-Optionen, Call-Optionen, Terminkäufe oder deren Kombi-

nation) im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts. Als 

Verwendung eigener Aktien ist der Vorstand beispielsweise ermächtigt, diese mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

gegen Barleistung zu veräußern, wenn der Veräußerungspreis den Börsenpreis von Aktien der zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet und deren rechnerischer Anteil am Grundkapital insgesamt 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet. 

Wesentliche konditionierte Vereinbarungen 
Die thyssenkrupp AG ist Vertragspartei folgender Vereinbarungen, die bestimmte Bedingungen für den Fall eines 

Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots beinhalten: 

■ Die Gesellschaft hat fest zugesagte, bilateral vereinbarte Kreditlinien in Höhe von 1,1 Mrd €. Die Banken haben 

unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, ihre Kreditlinie sowie die darunter ausstehenden Kredite zu kündi-

gen und deren Rückzahlung zu verlangen, wenn ein Aktionär oder Aktionäre, die ihr Verhalten in Bezug auf die 

thyssenkrupp AG mit anderen Aktionären als der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung abstimmen, ge-

meinsam mehr als 50 % der Stimmrechte bzw. des Grundkapitals der thyssenkrupp AG halten.  
■ Die Gesellschaft hat eine Privatplatzierung im Nominalwert von 0,1 Mrd € ausstehen. Ein Kontrollwechsel, d.h. der 

Erwerb oder das Halten von mehr als 50 % des Grundkapitals bzw. mehr als 50 % der stimmberechtigten Aktien der 

thyssenkrupp AG durch einen Dritten oder Dritte, die ihr Verhalten in Bezug auf die thyssenkrupp AG abstimmen, 

kann unter bestimmten Voraussetzungen zur vorzeitigen Tilgung der Rückzahlungsbeträge einschließlich Zinsen 

führen. 
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Compliance  

thyssenkrupp hat ein umfassendes Verständnis von Compliance: Die Einhaltung von Recht, Gesetz und internen 

Regeln ist fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur und genießt höchste Priorität. Compliance bedeutet für 

uns nicht nur die Einhaltung bestehender Vorschriften, sondern auch die aktive Gestaltung eines rechtssicheren und 

integren Geschäftsumfelds.    www.thyssenkrupp.com > Unternehmen > Compliance 

Verankerung von Compliance in der Unternehmenskultur 
Verantwortung, Respekt und die Einhaltung von Gesetzen sind zentrale Werte bei thyssenkrupp. Compliance ist 

fester Bestandteil unseres Code of Conduct, der weltweit für alle Mitarbeiter gilt. Er vermittelt klare Verhaltensstan-

dards im Umgang mit Geschäftspartnern, anderen Mitarbeitern und der Öffentlichkeit. Unsere Compliance-Strategie 

zielt darauf ab, eine wertebasierte Unternehmenskultur zu verankern – geprägt von Verlässlichkeit, Aufrichtigkeit, 

Integrität und dem klaren Grundsatz: Lieber verzichten wir auf ein Geschäft, als gegen Gesetze zu verstoßen. Dieses 

Bekenntnis hat der im Berichtsjahr neu zusammengesetzte Vorstand mit dem erneuerten Compliance Commitment 

bestätigt. Führungskräfte tragen dabei besondere Verantwortung: Als Vorbilder haben sie die Aufgabe, in ihrem 

Verantwortungsbereich die Compliance-Kultur zu verankern sowie für die Einhaltung von gesetzlichen und konzernin-

ternen Vorgaben zu sorgen.  

Verstöße gegen Rechtsvorschriften und interne Regeln sind mit unserem Compliance-Verständnis nicht vereinbar. 

Deshalb ist unser Anspruch:  

■ Hinweisen auf Rechtsverstöße gehen wir konsequent nach und klären den Sachverhalt auf.  
■ Hinweise behandeln wir vertraulich und schützen Hinweisgeber vor etwaigen Nachteilen. Wir berücksichtigen die 

schutzwürdigen Interessen der betroffenen Personen bei der Aufklärung der Hinweise.  

Compliance-Programm  
Das thyssenkrupp Compliance-Programm deckt die als besondere Risikofelder identifizierten Kernthemen Antikor-

ruption, Kartellrecht, Data Compliance, Geldwäscheprävention und Außenwirtschaftsrecht ab. Es wird von der 

Zentralfunktion Legal & Compliance verantwortet und basiert auf den drei Säulen „Informieren und Beraten“, „Iden-

tifizieren“ sowie „Berichten und Handeln“. Es ist eng mit dem Risikomanagement und dem internen Kontrollsystem 

(IKS) verknüpft, sodass Compliance in jedem Geschäftsprozess verankert wird. 

Schwerpunkte der Compliance-Arbeit 
Im Geschäftsjahr 2024 / 2025 hatte die Compliance-Arbeit bei thyssenkrupp mehrere Schwerpunkte. Ein zentrales 

Element war die Kommunikation starker Werte als Fundament für unsere interne Zusammenarbeit.  

Ein Schwerpunkt lag zudem auf der weiteren Stärkung und Weiterentwicklung des Compliance-Management-

Systems (CMS) für die Kernthemen Antikorruption, Kartellrecht, Data Compliance, Geldwäscheprävention und Au-

ßenwirtschaftsrecht. Gleichzeitig wurden Maßnahmen umgesetzt, die auf den Ergebnissen der im vorherigen Ge-

schäftsjahr abgeschlossenen externen Zertifizierung und dem globalen Compliance Risk Assessment basieren, um 

die Wirksamkeit des CMS weiter zu erhöhen. Im Geschäftsjahr 2023 / 2024 hatte thyssenkrupp das CMS in den 

Bereichen Datenschutz, Geldwäscheprävention und Außenwirtschaftsrecht erstmals sowie in den Bereichen Antikor-

ruption und Kartellrecht erneut von der KPMG AG nach IDW PS 980 prüfen lassen. Die entsprechenden Prüfberichte 

sind auf unserer Website abrufbar. Zudem hat thyssenkrupp im letzten Geschäftsjahr weltweit ein auf die Compli-

ance-Kernthemen ausgerichtetes umfangreiches Compliance Risk Assessment abgeschlossen. Im Berichtsjahr lag 

daher ein weiterer Schwerpunkt der Compliance Arbeit auf der Umsetzung von Maßnahmen aus diesem Compliance 

Risk Assessment. 
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Innerhalb der Compliance-Kernthemen lag der Fokus im Kartellrecht weiterhin auf der Begleitung von Portfoliomaß-

nahmen. Zudem haben wir das CMS im Bereich Antikorruption gezielt weiterentwickelt. Das Compliance-Kernthema 

Datenschutz wurde zu Data Compliance erweitert, um die Anforderungen der EU-Verordnung zum Umgang mit 

künstlicher Intelligenz sowie zum EU-Data Act umzusetzen. Unter anderem aufgrund des andauernden Kriegs in der 

Ukraine lag ein besonderer Fokus auf der Weiterentwicklung des Außenwirtschaftsrechts. Sanktions- und Exportkon-

trollprozesse wurden regelmäßig aktualisiert, insbesondere mit Blick auf Umgehungsrisiken. Ein weiteres zentrales 

Thema war die Umsetzung der Anforderungen der Hinweisgeberschutzgesetze der EU-Mitgliedstaaten. 

Die Compliance-Funktion steht zudem den jeweils fachlich zuständigen Bereichen in den sogenannten Weiteren 

Compliance-Themen beratend, koordinierend und konsolidierend zur Seite. Zu den Weiteren Compliance-Themen 

zählen Arbeitssicherheit, Fremdpersonaleinsatz, Gleichbehandlung, Informationssicherheit, Lieferanten-Compliance, 

Umwelt, Energie und Klima sowie Supply Chain Act. Ein besonderer Fokus lag dabei im Berichtsjahr auf der Umset-

zung von Compliance in der Lieferkette, um insbesondere die Erfüllung menschenrechtlicher und umweltbezogener 

Sorgfaltspflichten nicht nur im eigenen Geschäftsbereich, sondern auch entlang unserer Lieferkette zu adressieren. 

thyssenkrupp hat hierzu ein konzernweites Konzept sowie eine Organisationsstruktur etabliert, die darauf abzielen, 

eine koordinierte Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen. Die gesetzlich vorgegebene Überwa-

chung des Risikomanagements verantwortet für die thyssenkrupp AG die Konzernfunktion Legal & Compliance. Für 

die Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde der Group General Counsel und Chief Compliance Officer benannt. 

Weitere Aktivitäten des Berichtsjahres lassen sich, geordnet nach den drei Elementen des Compliance-Programms, 

wie folgt zusammenfassen: 

■ „Informieren & Beraten“: Unsere Compliance Officer haben die Mitarbeiter weltweit zu relevanten Gesetzen, inter-

nen Richtlinien und in Einzelfällen informiert, geschult und beraten. Im Geschäftsjahr 2024 / 2025 nahmen mehr 

als 7.500 Mitarbeiter an Präsenzschulungen und Webinaren teil, die alle Kernthemen des Compliance-Programms 

abdeckten. Unser E-Learning-Portfolio wurde um Module zu Datenschutz international und zur KI-Verordnung er-

gänzt. Insgesamt haben die Teilnehmer über 72.000 Kurse abgeschlossen. Das freiwillige Grundlagenmodul 

„Compliance@thyssenkrupp“ wurde von ca. 9.000 Mitarbeitern absolviert. 

■ „Identifizieren“: Auch im Berichtsjahr wurden auf die Kernthemen bezogene anlassunabhängige und verdachtsbe-

dingte Compliance-Audits und -Untersuchungen durchgeführt. Diese dienen dazu, kritische Geschäftsaktivitäten in 

einem risikoorientierten strukturierten Audit-Ansatz zu überprüfen. Wesentliche Kanäle im Zusammenhang mit der 

Identifikation von Compliance-Risiken sind das Whistleblower-System sowie der direkte Kontakt zum Vorgesetzten 

oder zur Compliance-Funktion. Über diese Kanäle können die Mitarbeiter und Externe auf eventuelle Gesetzes- oder 

Richtlinienverstöße hinweisen. 

■ „Berichten & Handeln“: Die Compliance-Berichterstattung umfasst neben den regelmäßigen Berichten an Auf-

sichtsrat und Prüfungsausschuss auch den Vorstand der thyssenkrupp AG. Die Vorstände der Segmente und Ge-

schäftsführungen der Konzernunternehmen werden ebenfalls regelmäßig informiert. Unsere „Null Toleranz“-Leitlinie 

fordert, dass bei nachgewiesenen Verstößen, sofern erforderlich, konsequent Sanktionen gegen die Betroffenen 

verhängt werden.  
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Compliance-Organisation  
Unsere Compliance-Funktion hat neben der Steuerung und der stetigen Weiterentwicklung des Compliance-

Programms die wichtige Aufgabe, als strategischer Businesspartner Fachfunktionen und Geschäfte frühzeitig bei 

relevanten strategischen Entscheidungen zu beraten. Dies erfordert eine bedarfsorientierte Organisation mit klarer 

Zuordnung von Rollen und Verantwortlichkeiten, eine effektive und effiziente Steuerung, eine angemessene Ausstat-

tung und insbesondere eine Aufgabenzuweisung, die den Bedürfnissen innerhalb des Konzerns strukturell entspricht. 

thyssenkrupp beschäftigt weltweit mehr als 90 hauptamtliche Compliance-Mitarbeiter, von denen rund 25 auch 

teilweise mit Legal-Aufgaben betraut sind. Unterstützt werden sie von einem Netzwerk mit mehr als 240 Compliance-

Managern. Letztere sind in der Regel Geschäftsführer eines Konzernunternehmens und sorgen für die operative 

Umsetzung des Compliance-Programms in ihrem Verantwortungsbereich. Sie schaffen gemeinsam die Vorausset-

zung für eine nachhaltige Verankerung von Compliance in der Tiefe des thyssenkrupp Konzerns und stehen ihren 

Mitarbeitern als Ansprechpartner zur Verfügung.  
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Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Vorstand 
Stand: 30. September 2025 

Miguel Ángel López Borrego 

Bestellung bis Mai 2031 // spanisch 

Vorsitzender 

Vorstandsvorsitzender der thyssenkrupp Decarbon Technologies GmbH 

 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 

● thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 
■ thyssenkrupp nucera Management AG 
■ thyssenkrupp Steel Europe AG 
■ thyssenkrupp Uhde GmbH (Vorsitz) 

 

Dr. Volkmar Dinstuhl 

Bestellung bis Dezember 2026 // deutsch 

CEO von thyssenkrupp Automotive Technology 

 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 
■ thyssenkrupp Automotive Body Solutions GmbH (Vorsitz) 
■ thyssenkrupp Bilstein GmbH (Vorsitz) 
■ thyssenkrupp Industrial Solutions AG (Vorsitz) 

● thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (Vorsitz) 
■ thyssenkrupp nucera Management AG (Vorsitz) 

▫ thyssenkrupp Presta AG, Liechtenstein 
■ thyssenkrupp Steel Europe AG 

▫ thyssenkrupp (China) Ltd., VR China (Vorsitz) 
■ TKMS AG & Co. KGaA (Vorsitz) 
■ TKMS GmbH (Vorsitz) 
■ TKMS Management AG (Vorsitz) 

 

Dr. Axel Hamann 

(seit 01.05.2025) 

Bestellung bis April 2028 // deutsch 

 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 
■ thyssenkrupp Materials Services GmbH (Vorsitz) 
■ thyssenkrupp Steel Europe AG 

 

 

Ilse Henne 

Bestellung bis Dezember 2026 // belgisch 

Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp Materials Services GmbH 

 

● Arkema S. A., Frankreich  

● ROCKWOOL A/S, Dänemark 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 
■ thyssenkrupp Decarbon Technologies GmbH (Vorsitz) 
■ thyssenkrupp Steel Europe AG (Vorsitz) 

▫ thyssenkrupp NA Holding Corp., USA (Vorsitz) 

▫ thyssenkrupp North America, LLC, USA (Vorsitz) 

 

Wilfried von Rath 

(seit 01.04.2025) 

Bestellung bis März 2028 // deutsch 

 

▫ PEAG Holding GmbH (Vorsitz) 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 
■ thyssenkrupp Steel Europe AG 

 

Oliver Burkhard 

ausgeschieden aus dem Vorstand mit Ablauf des 31.01.2025 // 

deutsch 

Vorstandsvorsitzender der thyssenkrupp Marine Systems GmbH 

 

▫ PEAG Holding GmbH (Vorsitz) 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 
■ thyssenkrupp Decarbon Technologies GmbH 
■ thyssenkrupp Steel Europe AG 

 

Dr. Jens Schulte 

ausgeschieden aus dem Vorstand mit Ablauf des 31.05.2025 // 

deutsch 

● ALTANA AG 

 

 

 

 

 

 

 

■ Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten i.S.d. § 125 AktG (Stand: 30. September 2025) 

▫ Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i.S.d. § 125 AktG (Stand: 30. September 2025) 

● / ○ börsennotiertes Unternehmen 
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Aufsichtsrat 
Stand: 30. September 2025 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Siegfried Russwurm, Michelau 

Unternehmensberater 

Vorsitzender 

Bestellung bis 2026 // deutsch  

 

■ DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 
■ Voith GmbH & Co. KGaA  

(Vorsitz Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss) 

 

Jürgen Kerner, Berlin 

Mitglied des Vorstands und 2. Vorsitzender der IG Metall 

Bestellung bis 2029 // deutsch 

 

■ MAN Truck & Bus SE 

● Siemens AG 

● Siemens Energy AG 

● TRATON SE 

 

Birgit A. Behrendt, Köln 

Unternehmensberaterin 

Bestellung bis 2026 // deutsch 

 

● KION GROUP AG  

▫ Infinium Holdings, Inc., USA 

○ Rolls Royce Holdings plc, Großbritannien 

○ Umicore S.A., Belgien 

 

Dr. Patrick Berard, Boulogne / Frankreich 

Unternehmensberater 

Bestellung bis 2026 // französisch  

 

▫ Geodis S.A., Frankreich 

○ LKQ Corporation, USA 

 

 

 

 

 

Stefan Erwin Buchner, Bietigheim-Bissingen 

Ehemaliges Mitglied des Vorstands der Daimler Truck AG 

Bestellung bis 2026 // deutsch 

 

● AUMOVIO SE (Vorsitz) 
■ DRX Management SE 
■ Mosolf Verwaltungen SE 

 

Dr. Wolfgang Colberg, München 

Unternehmensberater, Independent Director 

Bestellung bis 2026 // deutsch 

 

▫ AMSilk GmbH (Vorsitz) 

○ Burelle S.A., Frankreich 

○ Solvay S.A., Belgien 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. Ursula Gather, Essen 

Vorsitzende des Kuratoriums der Alfried Krupp von Bohlen und  

Halbach-Stiftung 

Bestellung bis 2028 // deutsch 

 

Angelika Gifford, Kranzberg 

Senior Advisor to the COO, Meta Platforms Inc. (USA) 

Bestellung bis 2026 // deutsch  

 

Katrin Goebel-Krawinkel, Düsseldorf 

Rechtsanwältin, Compliance Officer der thyssenkrupp 

Konzernfunktion Legal & Compliance // Vorsitzende des 

Sprecherausschusses, Mitglied im Konzernarbeitskreis Leitende 

Angestellte und Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses des 

Konzernarbeitskreises der leitenden Angestellten der 

thyssenkrupp AG 

Bestellung bis 2029 // deutsch  

 

Dr. Bernhard Günther, Haan 

Unternehmensberater 

Bestellung bis 2026 // deutsch  

 

 

 

■ Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten i.S.d. § 125 AktG (Stand: 30. September 2025) 

▫ Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen i.S.d. § 125 AktG (Stand: 30. September 2025) 

● / ○ börsennotiertes Unternehmen 
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Achim Hass, Schwartbruck 

Energieanlagenelektroniker // Vorsitzender des Betriebsrats der TKMS 

GmbH (Kiel) // Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der TKMS GmbH 

Bestellung bis 2029 // deutsch  

 

■ Babcock Pensionskasse VVaG 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 
■ TKMS GmbH 
 

Tanja Jacquemin, Frankfurt/Main 

Fachreferentin/Dozentin für den Forschungs- und Lehrbereich  

„Aufsichtsräte und Unternehmensmitbestimmung“ an der  

Academy of Labour 

Bestellung bis 2029 // deutsch  

 

Daniela Jansen, Aachen 

Politische Sekretärin beim Vorstand der IG Metall 

Bestellung bis 2029 // deutsch 

 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 
■ thyssenkrupp Decarbon Technologies GmbH (stellv. Vorsitz) 

 

Christian Julius, Lippstadt 

Schlosser // Mitglied des Betriebsrats und Vorsitzender des Gesamt-

betriebsrats der thyssenkrupp rothe erde Germany GmbH // stellv. 

Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats der thyssenkrupp AG 

Bestellung bis 2029 // deutsch 

 

Thorsten Koch, Wadern 

Werkzeugmechaniker // Vorsitzender des Betriebsrates der  

thyssenkrupp Automotive Body Solutions GmbH (Lockweiler) //  

Vorsitzender der Betriebsrätearbeitsgemeinschaft thyssenkrupp 

Automotive Technology 

Bestellung bis 2029 // deutsch  

 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 
■ thyssenkrupp Automotive Body Solutions GmbH 

 

Dr. Ingo Luge, Hannover 

Aufsichtsrat und Unternehmensberater 

Bestellung bis 2026 // deutsch 

 

■ Avacon AG 
■ E.ON Energie Deutschland GmbH 
■ PreussenElektra GmbH (Vorsitz) 

Tekin Nasikkol, Ratingen 

Bachelor of Arts (Business Administration) // Mitglied des  

Betriebsrats und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der 

thyssenkrupp Steel Europe AG // Vorsitzender der Betriebsräte-

Arbeitsgemeinschaft thyssenkrupp Steel Europe // Vorsitzender des 

Konzernbetriebsrats der thyssenkrupp AG 

Bestellung bis 2029 // deutsch  

 

▫ Novitas BKK Pflegekasse 

▫ PEAG Holding GmbH 

 

Dr. Verena Volpert, Lennestadt 

Steuerberaterin 

Bestellung bis 2027 // deutsch 

 

■ Vibracoustic SE 

 

Ulrich Wilsberg, Duisburg 

Kaufmann im Groß- und Außenhandel // Vorsitzender der 

Betriebsrätearbeitsgemeinschaft Segment Materials Services, 

Betriebsratsvorsitzender thyssenkrupp GfT Gleistechnik GmbH 

Bestellung bis 2029 // deutsch  

 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 
■ thyssenkrupp Materials Services GmbH 

 

Kirstin Zeidler, Dortmund 

Technische Zeichnerin // Angestellte der thyssenkrupp Steel Europe 

AG // Mitglied des Betriebsrats der thyssenkrupp Steel Europe AG, 

Standort Dortmund 

Bestellung bis 2029 // deutsch  

▫ VKH Vorsorgekasse Hoesch 

Tochterunternehmen der thyssenkrupp AG: 
■ thyssenkrupp Steel Europe AG 

 

 

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2024 / 2025 sind keine Mitglieder 

aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. 
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Ausschüsse des Aufsichtsrats 
Stand: 30. September 2025 

Präsidium 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Siegfried Russwurm (Vorsitzender) 

Dr. Bernhard Günther 

Jürgen Kerner 

Tekin Nasikkol 

 

Vermittlungsausschuss gemäß  

§ 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Siegfried Russwurm (Vorsitzender) 

Dr. Bernhard Günther 

Jürgen Kerner 

Tekin Nasikkol 

 

Personalausschuss 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Siegfried Russwurm (Vorsitzender) 

Dr. Bernhard Günther 

Jürgen Kerner 

Tekin Nasikkol 

Prüfungsausschuss 

Dr. Verena Volpert (Vorsitzende) 

Dr. Wolfgang Colberg 

Dr. Bernhard Günther  

Tanja Jacquemin 

Tekin Nasikkol 

Ulrich Wilsberg 

Strategie-, Finanz- und Investitionsausschuss 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Siegfried Russwurm (Vorsitzender) 

Stefan E. Buchner 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Gather 

Daniela Jansen 

Jürgen Kerner 

Thorsten Koch 

Dr. Ingo Luge 

Tekin Nasikkol 

 

Nominierungsausschuss 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Siegfried Russwurm (Vorsitzender) 

Birgit A. Behrendt 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Gather 

Dr. Bernhard Günther 

Dr. Ingo Luge 

 

 

 

 

 

  




